
 

    

100 % 

Recyclingpapier 

Sie erreichen uns: 

E-Mail: oberbuergermeister@erfurt.de 

Internet: www.erfurt.de 

Rathaus 

Fischmarkt 1 

99084 Erfurt 

 

Stadtbahn 3, 4, 6 

Haltestelle: 

Fischmarkt 
 

 
 
 

 

Ihre Fragen beantworte ich wie folgt: 

 

1. Wie ist der Stand der Ermittlungen zu den Tätern und Hintergründen 
dieses Anschlages? 

 

Hierzu kann die Stadtverwaltung Erfurt keine Auskunft geben, da es sich 

nicht um eine kommunale Aufgabe handelt. Die Ermittlungen führt die 

Polizei. 

 

2. Welche Möglichkeiten sieht die Stadt, hier präventiv aktiv zu werden, 
damit so etwas nicht wieder passiert, nachdem zunächst durch mindestens 
fragwürdige Kreuzaufstellungen ein weiterer Versuch unternommen 
wurde, mittels Schändung des Grundstückes durch Schweine den 
Moscheebau an dieser Stelle zu verhindern? 
 

Für die Sicherung des Grundstückes ist der private Grundstückseigentümer 

zuständig.  

 

3. Wie ist der Stand des Genehmigungsverfahrens zum Bauantrag für 
besagtes Grundstück? 
 
Die Funktion der unteren Bauaufsichtsbehörde übernimmt die 

Landeshauptstadt Erfurt nach § 57 Abs. 1 Nr. 1 Thüringer Bauordnung 

(ThürBO) als Aufgabe im übertragenen Wirkungskreis. Nach § 9 Abs. 2 der 

Geschäftsordnung dürfen sich Anfragen nur auf Angelegenheiten des 

eigenen Wirkungskreises beziehen. Im Übrigen ergehen Auskünfte zum 

laufenden Verfahren ausschließlich an den Bauherren.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

A. Bausewein 

Der Oberbürgermeister 
 

Landeshauptstadt Erfurt . Der Oberbürgermeister . 99111 Erfurt 

 

  

Fraktion Bündnis90/Die Grünen 

im Erfurter Stadtrat 

Frau Astrid Rothe-Beinlich 

Fischmarkt 1 

99084 Erfurt 

 

 

Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO 

DS 1139/17 - Schändlicher Anschlag auf Moschee-Baugrund (öffentlich) 

Journal-Nr.:  

 

 

 

Sehr geehrte Frau Rothe-Beinlich, Erfurt,  
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